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Universitätsklinikum Charité
Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin

Prüfungsordnung
für den Diplomstudiengang Medizinpädagogik/ Pflegepädagogik

Auf Grund der §§ 31 und 71 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz -
BerlHG) vom 17. November 1999 (GVBl. S. 630), zuletzt geändert durch das 7. BerlHGÄG vom 08. Oktober
2001 (GVBl. S. 534), hat der Rat der Medizinischen Fakultät (Charité) der Humboldt-Universität zu Berlin am
15. Januar 2002 die folgende Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Medizinpädagogik/ Pflegepädagogik
erlassen.1

Im Zusammenhang mit der Einführung der Studienreformelemente – Teilmodularisierung, Studienpunk-
tesystem und Studienbegleitende Prüfungen – werden die §§ 9, 11,14 17, 18, um die im Text aufgeführten
Formulierungen ergänzt!

                                                          
1 Diese Prüfungsordnung wurde am 03. Mai 2002 von der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung bestätigt.

I. Allgemeines

§ 1 Zweck der Diplomprüfung

Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden
Abschluss des Studiengangs Medizinpädagogik/ Pfle-
gepädagogik. Durch die Diplomprüfung soll festge-
stellt werden, ob die Kandidatin/der Kandidat die für
den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fach-
kenntnisse und die entsprechenden Handlungskom-
petenzen erworben hat und in der Lage ist, wissen-
schaftliche Methoden und Ergebnisse zu interpretieren
bzw. anzuwenden.

§ 2 Diplomgrad

Ist die Diplomprüfung bestanden, verleiht die Hum-
boldt-Universität zu Berlin den akademischen Grad

Diplommedizinpädagogin/Diplommedizinpädagoge
bzw.
Diplompflegepädagogin/Diplompflegepädagoge.

§ 3 Regelstudienzeit, Aufbau
und Umfang des Studiums

(1) Das Studium wird in den Studienrichtungen Me-
dizinpädagogik und Pflegepädagogik angeboten.

(2) Das Studium ist möglich als
- Präsenzstudium und als
- berufsbegleitendes Fernstudium.

 (3) Die Regelstudienzeit beträgt im Präsenzstudium
9 Semester und im berufsbegleitenden Fernstudium
11 Semester.
 
 (4) Das Studium gliedert sich im Präsenzstudium in
das Grundstudium von 4 Semestern, das mit der Dip-
lom-Vorprüfung abschließt und in das Hauptstudium
von 5 Semestern, das mit der Diplomprüfung ab-
schließt.
 Das Lehrangebot wird so gestaltet, dass die Diplom-
Vorprüfung im 4. Semester und die Diplomprüfung
spätestens im 9. Semester abgeschlossen werden kön-
nen.
 
 (5) Das Studium gliedert sich im berufsbegleitenden
Fernstudium in das Grundstudium von 5 Semestern,
an das sich die Diplom-Vorprüfung anschließt und in
das Hauptstudium von 6 Semestern, das mit der Dip-
lomprüfung abschließt.
 Das Lehrangebot erstreckt sich über 10 Semester. Das
11. Semester ist für die Anfertigung der Diplomarbeit
vorgesehen.
 Die Präsenzzeiten des Fernstudiums betragen 60 Se-
mesterwochenstunden.
 
 (6) Der Gesamtumfang des Studiums umfasst für bei-
de Studienformen 160 SWS und beinhaltet Lehrver-
anstaltungen des Pflicht- und Wahlpflichtbereiches,
Praktika (nicht im Fernstudium) sowie Lehrveran-
staltungen nach freier Wahl (z.B. Studium generale).
 Die Lehrveranstaltungen nach freier Wahl werden im
Präsenzstudium mit 10 % des Gesamtvolumens von
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160 SWS veranschlagt, so dass der Umfang der Lehr-
veranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich
144 SWS beträgt.
 
 (7) Innerhalb des Studiums sind Unterrichtspraktika
und pädagogisch relevante Praktika im Bereich der
beruflichen Bildung, der Erwachsenenbildung sowie
auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung zu absol-
vieren.
 Diese Praktika gliedern sich wie folgt in:
 
- ein vierwöchiges Orientierungspraktikum im

Grundstudium2,
- zwei vierwöchige Unterrichtspraktika im Haupt-

studium,
- ein zwölfwöchiges Unterrichtspraktikum im

Hauptstudium (einschließlich eines möglichen
vierwöchigen pädagogisch relevanten Wahlprak-
tikums).

 
 § 4 Aufbau der Prüfungen, Prüfungsfristen

 
 (1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung
voraus. Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Fachprü-
fungen, die Diplomprüfung aus Fachprüfungen und
der Diplomarbeit. Die Fachprüfungen setzen sich aus
Prüfungsleistungen in einem Prüfungsfach oder in ei-
nem fächerübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen.
Eine Fachprüfung kann auch nur aus einer Prüfungs-
leistung bestehen.
 Prüfungstermine und Prüferinnen/ Prüfer sind spätes-
tens vier Wochen vor der Prüfung durch Anschlag be-
kannt zu geben.
 
 (2) Die Diplom-Vorprüfung wird in der Regel im An-
schluss an die Lehrveranstaltungen des Grundstudi-
ums, die Diplomprüfung innerhalb der für den Stu-
diengang festgesetzten Regelstudienzeit vollständig
abgelegt. Eine Teilung der Diplom-Vorprüfung und
der Diplomprüfung in Prüfungsabschnitte ist möglich.
 Die Prüfungen bzw. einzelne Prüfungsabschnitte kön-
nen vor Ablauf der genannten Studienzeiten abgelegt
werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen
Leistungen nachgewiesen sind oder die bis zu einem
festgelegten Prüfungszeitpunkt möglichen Leistungen
erbracht sind.
 Der Anteil der vorgezogenen Fachprüfungen in der
Diplomprüfung darf nicht überwiegen.
 
 (3) Die Meldung zur Diplom-Vorprüfung und zur
Diplomprüfung soll sechs Wochen vor dem jeweiligen
Prüfungstermin bzw. bei einer Teilung der Prüfung in
Abschnitte vor dem letzten Abschnitt der Prüfung
durch Einreichen eines schriftlichen Antrages auf Zu-
lassung zur Prüfung beim Prüfungsamt der Medizini-
schen Fakultät - Charité erfolgen.
 
                                                          
2 Siehe Prüfungs- und Studienordnung des Teilstudiengangs Erzie-
hungswissenschaft und eine andere Sozialwissenschaft.

 (4) Für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung und zur
Diplomprüfung bestehen Nachweispflichten hinsicht-
lich Studienberechtigung und Studienleistungen.
 Die Nachweispflichten regeln die §§ 9 und 17.
 
 (5) Studienleistungen können erbracht werden durch:
 Klausurarbeiten, Referate, Hausarbeiten, Praktikums-
berichte bzw. Arbeitsberichte und Unterrichtsvorbe-
reitungen sowie andere Formen mündlicher und
schriftlicher Leistungsüberprüfungen.
 
 (6) Prüfungsrelevante Studienleistungen (z. B. wis-
senschaftliche Beleg- bzw. Projektarbeiten) können
als Prüfungsleistungen anerkannt werden, sofern diese
nach Anforderungen und Verfahren gleichwertig sind
und die Zustimmung der jeweiligen prüfungs-
berechtigten Person und des Prüfungsausschusses fin-
den. Die Prüfungsleistungen der Diplomprüfung (au-
ßer Diplomarbeit) können zu höchstens 50 % durch
prüfungsrelevante Studienleistungen ersetzt werden.
 
 (7) Wird die Diplom-Vorprüfung nicht spätestens mit
Ablauf von zwei Semestern nach der für das Grund-
studium festgelegten Zeit in allen Teilen erfolgreich
abgeschlossen, so ist die Studentin/der Student ver-
pflichtet, an einer besonderen Prüfungsberatung für
die Diplom-Vorprüfung teilzunehmen; sie wird von
prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen durchge-
führt. Ist die Studentin/ der Student dieser Verpflich-
tung bis zum Ende des Semesters gemäß Satz 1 nicht
nachgekommen, so erfolgt die Exmatrikulation. Wer-
den nach einer besonderen Prüfungsberatung die für
den erfolgreichen Abschluss der Diplom-Vorprüfung
erforderlichen Leistungen nicht spätestens bis zum
Ablauf zweier weiterer Semester nachgewiesen, so ist
die Studentin/ der Student verpflichtet, erneut an einer
besonderen Prüfungsberatung teilzunehmen. Ist sie/er
dieser Verpflichtung bis zum Ende des Semesters ge-
mäß Satz 3 nicht nachgekommen, so erfolgt die Ex-
matrikulation.
 
 (8) Hat sich die Studentin/ der Student nicht spätes-
tens nach Ablauf von zwei Semestern nach Ende des
für das Hauptstudium festgelegten Teils der Regelstu-
dienzeit zur Diplomprüfung gemeldet, so ist sie/er
verpflichtet, an einer besonderen Prüfungsberatung
für die Diplomprüfung teilzunehmen; sie wird von
prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen durchge-
führt. Ist die Studentin/der Student dieser Verpflich-
tung bis zum Ende des Semesters gemäß Satz 1 nicht
nachgekommen, so erfolgt die Exmatrikulation.
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 § 5 Prüfungsausschuss
 
 (1) Für die Organisation der Prüfungen und die in der
Prüfungsordnung ausgewiesenen Aufgaben ist der
Prüfungsausschuss des Studiengangs Medizinpädago-
gik/Pflegepädagogik zuständig. Er hat nicht mehr als
sieben Mitglieder und setzt sich wie folgt zusammen:
 
- vier Professorinnen/ Professoren
- eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/ ein wissen-

schaftlicher Mitarbeiter
- zwei Studentinnen/ Studenten

 (2) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt drei Jahre. Für Studentinnen/ Stu-
denten beträgt die Amtszeit in der Regel ein Jahr.
 
 (3) Die/der Vorsitzende, ihre Stellvertreterin/sein
Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder des Prü-
fungsausschusses werden durch den Rat der Medizini-
schen Fakultät Charité bestellt. Als Vorsitzende/ Vor-
sitzender wird eine Hochschullehrerin/ ein Hoch-
schullehrer berufen. Die Hochschullehrerinnen/ Hoch-
schullehrer verfügen mindestens über die absolute
Mehrheit der Stimmen.
 
 (4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be-
stimmungen der Prüfungsordnung eingehalten wer-
den. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die
Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten,
gibt Anregungen zur Reform der Studien- und Prü-
fungsordnung und legt die Verteilung der Fachnoten
und der Gesamtnoten offen.
 
 (5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.
 
 (6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öf-
fentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vor-
sitzende/ den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu
verpflichten. Dies ist aktenkundig zu machen.
 
 

 § 6 Prüferinnen/ Prüfer und
 Beisitzerinnen/ Beisitzer

 
 (1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen/
Prüfer und die Beisitzerinnen/ Beisitzer. Er kann die
Bestellung der/dem Vorsitzenden übertragen. Zu Prü-
ferinnen/Prüfern dürfen nur Professorinnen/ Professo-
ren und andere nach Landesrecht prüfungsberechtigte
Personen bestellt werden, die, sofern nicht zwingende
Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fachge-
biet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine eigenver-
antwortliche, selbständige Lehrtätigkeit aus-geübt ha-
ben.

 Zur Beisitzerin/ zum Beisitzer darf nur bestellt wer-
den, wer die entsprechende Diplomprüfung oder eine
vergleichbare Prüfung abgelegt hat.
 
 (2) Die Kandidatin/ der Kandidat kann für die Dip-
lomarbeit die Prüferinnen/ Prüfer vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch.
 
 (3) Für die Prüferinnen/ Prüfer gilt § 5 Abs. 6 entspre-
chend.
 
 

 § 7 Anrechnung von Studienzeiten,
 Studienleistungen und Prüfungsleistungen

 
 (1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen in demselben Studiengang an einer Univer-
sität oder einer gleichgestellten Hochschule im Gel-
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden
ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Dasselbe
gilt für Diplom-Vorprüfungen. Soweit die Diplom-
Vorprüfung Fächer nicht enthält, die an der aufneh-
menden Hochschule Gegenstand der Diplom-
Vorprüfung, nicht aber der Diplomprüfung sind, ist
eine Anerkennung mit Auflagen möglich. Die Aner-
kennung von Teilen der Diplomprüfung kann versagt
werden, wenn mehr als die Hälfte der Fachprüfungen
oder die Diplomarbeit anerkannt werden soll.
 
 (2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen in anderen Studiengängen werden aner-
kannt, soweit Gleichwertigkeit festgestellt ist.
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt,
Umfang und in den Anforderungen denjenigen des
entsprechenden Studiums an der aufnehmenden
Hochschule im wesentlichen entsprechen. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt-
betrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei
der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes er-
bracht wurden, sind die von der Kultusministerkonfe-
renz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Ä-
quivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rah-
men von Hochschulpartnerschaften zu beachten.
 
 (3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien
bzw. Teilzeitstudien gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend; Absatz 2 gilt außerdem auch für Studien-
zeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an
Fach- und Ingenieurhochschulen und Offiziershoch-
schulen der ehemaligen DDR.
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 (4) Einschlägige pädagogisch relevante berufsprakti-
sche Tätigkeiten können auf Antrag vom Prüfungs-
ausschuss anerkannt werden.
 
 (5) Bei anerkannten Studien- und Prüfungsleistungen
werden die Noten – soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind – übernommen und nach Maßgabe die-
ser Prüfungsordnung in die Berechnung der Gesamt-
note einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensyste-
men wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Im
Zeugnis erfolgt eine Kennzeichnung der Anerken-
nung.
 
 (6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1
bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung.
Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich
des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, er-
folgt von Amts wegen. Die Studentin/ der Student hat
die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen
vorzulegen und den Antrag auf Anerkennung beim
Prüfungsausschuss einzureichen.
 
 (7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten,
Studien- und Prüfungsleistungen nach den Absätzen 1
bis 6 ist der Prüfungsausschuss des Studiengangs Me-
dizinpädagogik/ Pflegepädagogik.
 
 

 § 8 Versäumnis, Rücktritt,
 Täuschung, Ordnungsverstoß

 
 (1) Eine Prüfungsleistung gilt mit ”nicht ausreichend”
bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandidat zu einem
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint
oder wenn sie/er nach Prüfungsbeginn ohne triftige
Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt,
wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht
wird.
 
 (2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des
Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes
verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, so
wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-
rechnen.
 
 (3) Versucht eine Kandidatin/ein Kandidat, das Er-
gebnis ihrer/ seiner Prüfungsleistungen durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel
zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung
als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Eine Kandidatin/
ein Kandidat, die/ der den ordnungsgemäßen Ablauf
der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin/
dem jeweiligen Prüfer oder der/ dem Aufsichtsführen-
den von der Fortsetzung der Prüfungsleistungen aus-
geschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffen-

de Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ be-
wertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prü-
fungsausschuss die Kandidatin/ den Kandidaten von
der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen.
 
 (4) Die Kandidatin/ der Kandidat hat das Recht, in-
nerhalb von acht Wochentagen die Entscheidungen
nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss ü-
berprüfen zu lassen. Dazu ist ein schriftlicher Antrag
zu stellen.
 
 (5) Der Prüfungsausschuss ist verpflichtet, belastende
Entscheidungen der Kandidatin/ dem Kandidaten un-
verzüglich mitzuteilen, zu begründen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
 
 

 II. Diplom-Vorprüfung
 

 § 9 Zulassungsvoraussetzungen
 
 (1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen wer-
den, wer
 
- das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, ei-

ner einschlägigen fachgebundenen Hochschulrei-
fe oder eine durch Rechtsvorschrift oder eine von
der Senatsverwaltung für Schule, Berufsbildung
und Sport als gleichwertig anerkannte Zugangs-
berechtigung besitzt,

- die geforderten Studienleistungen des Grundstu-
diums erbracht hat:

 a) Studienrichtung Medizinpädagogik
 

 I. Fach (berufliche Fachrichtung)
 Gesundheit/Diagnostik - Therapie:
 fünf Leistungsnachweise
 
 II. Fach Sozialwissenschaften:
 (affine sozialwissenschaftliche Fächer)3:
 zwei Leistungsnachweise
 Fachdidaktik (allgem. Einführungsbereich):
 einen Leistungsnachweis

 
 b) Studienrichtung Pflegepädagogik

 
 I. Fach (berufliche Fachrichtung)
 Gesundheit/Pflegewissenschaft:
 fünf Leistungsnachweise
 
 II. Fach Biowissenschaften3)

 oder
 Sozialwissenschaften:
 zwei Leistungsnachweise

                                                          
 3 Die affinen sozialwissenschaftlichen bzw. biowissenschaftlichen
Fächer der beruflichen Fachrichtung werden im weiteren Text der
Prüfungsordnung in verkürzter Schreibweise als „Sozialwissen-
schaften“ oder „Biowissenschaften“ bezeichnet.
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 Fachdidaktik (allgem. Einführungsbereich):
 einen Leistungsnachweis,
 

- seinen Prüfungsanspruch mit Überschreiten der
Fristen für die Meldung zur oder die Ablegung
der Diplom-Vorprüfung nicht verloren hat.

 (2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung
ist schriftlich bei dem Prüfungsamt der Medizinischen
Fakultät - Charité zu stellen.
 
 Mit dem Antrag sind vorzulegen:
 
- Gültiger Studentenausweis,
- das Studienbuch oder die entsprechenden Stu-

dienbuchseiten,
- eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin/ der

Kandidat bereits eine Diplom-Vorprüfung oder
eine Diplomprüfung in demselben Studiengang
oder nach Maßgabe des Landesrechts in einem
verwandten Studiengang nicht bestanden hat oder
ob sie/er sich in einem Prüfungsverfahren befin-
det,

- die unter Abs. 1 genannten Nachweise.

 (3) Ist es der Kandidatin/ dem Kandidaten nicht mög-
lich, eine nach Abs. 2 Satz 2 erforderliche Unterlage
in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der
Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf ande-
re Art zu führen.
 
 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die
Zulassung zu einzelnen Prüfungsabschnitten.
 
Für Studierende, die auf der Grundlage der Stu-
dienreformelemente – Teilmodularisierung, Stu-
dienpunktesystem , Studienbegleitende Prüfungen
– ihr  Studium absolvieren, gilt folgendes:

(5) Folgende Prüfungsfächer der Diplom-Vorprü-
fung werden modularisiert:

Medizinpädagogik/ Pflegepädagogik
Pflegewissenschaft

Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls
werden Studienpunkte vergeben.
Ein erfolgreicher Abschluss eines Moduls wird auf
der Grundlage eines aktiven und positiv bewerte-
ten Beitrages zu den Lehrveranstaltungen bestä-
tigt.
Voraussetzung zur Teilnahme an den Prüfungen
ist der erfolgreiche Abschluss der Module.

 
 § 10 Zulassungsverfahren

 
 (1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.
 

 (2) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn
 
- die in § 9 Abs. 1 genannten Voraussetzungen

nicht erfüllt sind oder
- die Unterlagen unvollständig sind oder
- die Kandidatin/ der Kandidat die Diplom-Vor-

prüfung oder die Diplomprüfung in demselben o-
der in einem verwandten Studiengang endgültig
nicht bestanden hat oder

- die Kandidatin/ der Kandidat sich in demselben
oder in einem verwandten Studiengang in einem
Prüfungsverfahren befindet.

 
 § 11 Ziel, Umfang und Art
 der Diplom-Vorprüfung

 
 (1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll die Kandida-
tin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er das Ziel des
Grundstudiums erreicht hat und dass sie/er sich insbe-
sondere inhaltliche Grundlagen im I. Fach (berufliche
Fachrichtung) und im II. Fach (Bio- oder Sozialwis-
senschaften) angeeignet hat.
 
 (2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus folgenden
Fachprüfungen:
 
- Zwei mündliche Prüfungen im I. Fach (berufliche

Fachrichtung),
davon:
• eine Prüfung im Studienbereich Medizin-

und Pflegepädagogik,
• eine Prüfung in einem Fach bzw. in einem

Fachgebiet,

- je eine mündliche Prüfung in zwei Fächern des II.
Faches ( Bio- oder Sozialwissenschaften).

 (3) Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoffge-
biete der den Prüfungsfächern nach Maßgabe der Stu-
dienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen.
Konkrete Prüfungsanforderungen in den einzelnen
Fächern sind in der Anlage zur Prüfungsordnung be-
schrieben.
 
 (4) Die Diplom-Vorprüfung wird in der Regel bis zum
Beginn des 5. Semesters (Präsenzstudium) bzw. Ende
des 6. Semesters (Fernstudium) abgeschlossen. Macht
die Kandidatin/ der Kandidat durch ein ärztliches
Zeugnis glaubhaft, dass sie/ er wegen länger andau-
ernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht
in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der
vorgesehenen Form abzulegen, hat die/ der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses der Kandidatin/ dem
Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleis-
tungen in einer anderen Form zu erbringen. Entspre-
chendes gilt für Studienleistungen.
 
Für Studierende, die auf der Grundlage der Stu-
dienreformelemente – Teilmodularisierung, Stu-
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dienpunktesystem , Studienbegleitende Prüfungen
– ihr  Studium absolvieren, gilt folgendes:

(5) Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprü-
fung der modularisierten Studienanteile erfolgen
studienbegleitend.
Die Vordiplomnoten errechnen sich aus den Noten
aller Module des Fachs.
Die Gewichtung der Noten ist abhängig vom Anteil
der Studienpunkte der Module an der Gesamtzahl
der Studienpunkte des Fachs.
Diplom-Vorprüfung:

Fach Medizin- und Pflegepädagogik: zwei Module

Fach Pflegewissenschaft : vier Module

 § 12 Klausurarbeiten und sonstige
 schriftliche Arbeiten

 
 (1) Schriftliche Prüfungen sind möglich als
- Klausurarbeiten (Aufsichtsarbeiten),
- sonstige schriftliche Arbeiten.

Der Kandidatin/ dem Kandidaten können Themen zur
Auswahl gegeben werden.
 
 (2) In schriftlichen Prüfungen soll die Kandidatin/der
Kandidat nachweisen, dass sie/ er in begrenzter Zeit
und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit gän-
gigen Methoden eines Faches erkennen und lösen
kann.
 
 (3) Schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten) dürfen
einen Mindestzeitraum von 1½ Stunden nicht unter-
schreiten, maximal aber nicht länger als vier Stunden
dauern.
 
 (4) Schriftliche Prüfungen sind von mindestens zwei
Prüferinnen/ Prüfern zu bewerten. Die zweite Prüfe-
rin/ der zweite Prüfer wird von der/ dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses bestimmt.
 Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel
der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.
 
 

 § 13 Mündliche Prüfungen
 
 (1) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin/
der Kandidat nachweisen, dass sie/ er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll
ferner festgestellt werden, ob die Kandidatin/ der
Kandidat über ein breites Grundwissen verfügt. Der
Kandidatin/ dem Kandidaten können Themen zur
Auswahl gegeben werden.
 

 (2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor
mindestens zwei Prüferinnen/ Prüfern (Kollegialprü-
fung) oder vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegen-
wart einer sachkundigen Beisitzerin/ eines sach-
kundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Ein-
zelprüfungen abgelegt. Hierbei wird jede Kandidatin/
jeder Kandidat in einem Stoffgebiet grundsätzlich von
nur einer Prüferin/einem Prüfer geprüft. Vor der Fest-
setzung der Note gemäß § 14 Abs. 1 hört die Prüferin/
der Prüfer die anderen an einer Kollegialprüfung mit-
wirkenden Prüferinnen/Prüfer.
 
 (3) Mündliche Prüfungen dauern je Kandidatin/ Kan-
didat und Fach mindestens 15, höchstens 30 Minuten.
Eine Gruppenprüfung darf die Dauer von 90 Minuten
nicht überschreiten.
 
 (4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der
mündlichen Prüfungen sind in einem Protokoll festzu-
halten. Das Ergebnis wird der Kandidatin/ dem Kan-
didaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt gegeben.
 
 (5) Mündliche Prüfungen finden hochschulöffentlich
statt, es sei denn, die Prüfungskandidatin/ der Prü-
fungskandidat widerspricht. Beratung und Bekanntga-
be der Prüfungsergebnisse an die Kandidatin/ den
Kandidaten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit
statt.
 
 

 § 14 Bewertung der Prüfungsleistungen,
 Bildung der Noten

 und Bestehen der Diplom- Vorprüfung
 
 (1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen
werden von den jeweiligen Prüferinnen/Prüfern fest-
gesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen
sind folgende Noten zu verwenden:
 
 Note       Urteil                    verbale Beschreibung
 1      =   sehr gut eine hervorragende

 Leistung
 
 2      =   gut eine Leistung, die erheblich

 über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt

 
3      =   befriedigend eine Leistung, die durch-

schnittlichen Anforde-
rungen entspricht

 4      =   ausreichend eine Leistung, die trotz
 ihrer Mängel noch den
 Anforderungen genügt

 
 5      =   nicht ausreichend eine Leistung, die

 wegen erheblicher Mängel
 den Anforderungen nicht
mehr genügt
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 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen
können Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhö-
hen der einzelnen Note um 0,3 gebildet werden; die
Noten 0,7; 4,3 , 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-
sen.
 
 (2) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fach-
note mindestens ”ausreichend” ist. Besteht eine Fach-
prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet
sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der Noten der
einzelnen Prüfungsleistungen. Die Fachnote lautet:
 
 Bei einem Durchschnitt bis 1,5: sehr gut
 bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: gut
 bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: befriedigend
 bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: ausreichend
 bei einem Durchschnitt über 4,0: nicht ausreichend.
 
 (3) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn
sämtliche Fachprüfungen bestanden sind. Die Ge-
samtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet sich aus
dem Durchschnitt der Fachnoten. Die Gesamtnote ei-
ner bestandenen Diplom-Vorprüfung lautet:
 
 Bei einem Durchschnitt bis 1,5: sehr gut
 bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: gut
 bei einem Durchschnitt über 2.5 bis 3,5: befriedigend
 bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: ausreichend.
 
 (4) Die Gesamtnote für die Diplom-Vorprüfung wird
gebildet aus dem arithmetischen Mittel der Fachnoten
im I. und II. Fach.
 
 (5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamt-
note wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden
ohne Rundung gestrichen.
 
Für Studierende, die auf der Grundlage der Stu-
dienreformelemente – Teilmodularisierung, Stu-
dienpunktesystem , Studienbegleitende Prüfungen
– ihr  Studium absolvieren, gilt folgendes:

(6) Benotung
Noten werden nach dem deutschen Notensystem
der bisherigen Prüfungsordnung - § 14, Absatz 1,
vergeben: Ihre Umrechnung in ECTS- Grade für
zusätzliche Zertifizierung erfolgt auf der Grundla-
ge der ”Rahmenvorgaben für die Einführung von
Leistungspunkten und die Modularisierung von
Studiengängen- Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 14. /15. 09. 2000:

 ECTS:
 Grade

 Deutsche
 Note

 ECTS:
 Definition

 Deutsche
 Übersetzung

 A  1,0  - 1,5  Excellent  hervorragend

 B  1,6 - 2,0  Very good  sehr gut

 C  2,1 -  3,0  Good  gut

 D  3,1 – 3,5  Satisfactory  befriedigend

 E  3,6 – 4,0  Sufficient  ausreichend

 FX / F  4,1 – 5,0  Fail  Nicht bestanden

 
 

 § 15 Wiederholung der Diplom-Vorprüfung
 
 (1) Prüfungen in einem Fach können zweimal wieder-
holt werden, wenn das Urteil „nicht ausreichend“
lautet.
Wird die 2. Wiederholungsprüfung nicht bestanden,
so gilt die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestan-
den. Diese Situation führt unmittelbar zur Exmatriku-
lation. Die Frist, innerhalb der die Wiederholungsprü-
fungen abzulegen sind, beläuft sich auf einen Zeit-
raum von jeweils sechs Monaten, so dass die 1. und 2.
Wiederholungsprüfung auch außerhalb der festgeleg-
ten Prüfungszeiträume absolviert werden kann.
 
 (2) Innerhalb der genannten Fristen darf eine nichtbe-
standene Prüfung frühestens nach vier Wochen, vom
Tage des Nichtbestehens an gerechnet, wiederholt
werden.
Die Hochschule stellt sicher, dass die Prüfung spätes-
tens am Beginn des auf das Nichtbestehen folgenden
Semesters aufgenommen werden kann.
 
 (3) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist erlischt
der Prüfungsanspruch, es sei denn, die Kandidatin/ der
Kandidat hat das Versäumnis nicht zu vertreten.
 
 (4) Die Wiederholung einer bestandenen Fachprüfung
(außer im Freiversuch gemäß § 24) ist nicht zulässig.
 
 (5) Des weiteren gelten die Vorschriften des § 4
Abs. 7.
 
 

 § 16 Zeugnis
 
 (1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung ist un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein
Zeugnis auszustellen, das die in den Fachprüfungen
erzielten Noten und die Gesamtnote enthält. Das
Zeugnis ist von der/ dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen.
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 (2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder
gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die/ der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses der Kandidatin/ dem
Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der
auch darüber Auskunft gibt, ob und ggf. in welchem
Umfang und innerhalb welcher Frist Prüfungsleistun-
gen der Diplom-Vorprüfung wiederholt werden kön-
nen.
 
 (3) Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-
Vorprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.
 
 (4) Hat die Kandidatin/ der Kandidat die Diplom-
Vorprüfung nicht bestanden, wird ihr/ ihm auf Antrag
und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise ei-
ne schriftliche Bescheinigung ausgestellt, welche die
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie
die zur Diplom-Vorprüfung noch fehlenden Prü-
fungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die
Diplom-Vorprüfung nicht bestanden ist.
 
 

 
 III. Diplomprüfung

 
 

 § 17 Zulassungsvoraussetzungen
 
 (1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden,
wer
- das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, ei-

ner einschlägigen fachgebundenen Hochschulrei-
fe oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig an-
erkanntes Zeugnis besitzt,

- die Diplom-Vorprüfung bestanden oder eine ge-
mäß § 7 Abs. 2 als gleichwertig angerechnete
Prüfungsleistung erbracht hat,

- die geforderten Studienleistungen des Hauptstu-
diums erbracht hat:

 a)  Studienrichtung Medizinpädagogik
• Erziehungswissenschaft und eine andere

Sozialwissenschaft: ein Praktikumsschein
 
 Erziehungswissenschaft:
 ein Leistungsnachweis,
 ein Hauptseminarschein
 
 andere Sozialwissenschaft:
 ein Hauptseminarschein

 
• I. Fach (berufliche Fachrichtung) Gesund-

heit/ Diagnostik-Therapie:
 zwei Leistungsnachweise

• II. Fach Sozialwissenschaften:

 ein Leistungsnachweis
 

• Fachdidaktik des I. Faches (Vertiefungsbe-
reich):
 ein Hauptseminarschein

 
• Fachdidaktik des II. Faches (Vertiefungsbe-

reich):
 ein Leistungsnachweis

 
• Unterrichtspraktika:

 drei Praktikumsscheine
 

 b) Studienrichtung Pflegepädagogik
• Erziehungswissenschaft und eine andere

Sozialwissenschaft: ein Praktikumsschein
 

 
 Erziehungswissenschaft:
 ein Leistungsnachweis,
 ein Hauptseminarschein

 
 andere Sozialwissenschaft:
 
 ein Hauptseminarschein

 
• I. Fach (berufliche Fachrichtung) Gesund-

heit/ Pflegewissenschaft:
 zwei Leistungsnachweise

 
• II. Fach Biowissenschaften oder Sozialwis-

senschaften:
 ein Leistungsnachweis

 
• Fachdidaktik des I. Faches (Vertiefungsbe-

reich):
 ein Hauptseminarschein

 
• Fachdidaktik des II. Faches (Vertiefungsbe-

reich):
 ein Leistungsnachweis

 
• Unterrichtspraktika:

 drei Praktikumsscheine
 
 Für Studierende, die auf der Grundlage der Stu-
dienreformelemente – Teilmodularisierung, Stu-
dienpunktesystem , Studienbegleitende Prüfungen
– ihr  Studium absolvieren, gilt folgendes:
 
 (2) Die Zulassung zu den studienbegleitenden Prü-
fungen in den Fächern

- Fachdidaktik Berufsfeld Gesundheit
- Pflegewissenschaft

 erfordert den Nachweis der erfolgreichen Teilname
an den jeweiligen Modulen dieser Fächer.
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 (3) Im übrigen gelten die §§ 9 und 10 entsprechend.
 

 
 

 § 18 Ziel, Umfang und Art
 der Diplomprüfung

 
 (1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizieren-
den Abschluss des Studiengangs Medizinpädagogik/
Pflegepädagogik. Durch die Diplomprüfung soll fest-
gestellt werden, ob die Kandidatin/ der Kandidat die
für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen
Fachkenntnisse und entsprechenden pädagogischen
Handlungskompetenzen erworben hat und in der Lage
ist, wissenschaftliche Methoden und Ergebnisse zu
interpretieren bzw. anzuwenden.
 
 (2) Die Diplomprüfung besteht aus Fachprüfungen
und der Diplomarbeit.
 
 Die Fachprüfungen bestehen aus:
− Erziehungswissenschaft und eine andere Sozial-

wissenschaft, 4

− einer mündlichen Prüfung in einem Fach bzw.
Fachgebiet des I. Faches (berufliche Fachrich-
tung),

− einer mündlichen Prüfung im II. Fach,
− einer mündlichen Prüfung zur Fachdidaktik des I.

Faches (berufliche Fachrichtung).
− 
 Für Studierende, die auf der Grundlage der Stu-
dienreformelemente – Teilmodularisierung, Stu-
dienpunktesystem , Studienbegleitende Prüfungen
– ihr  Studium absolvieren, gilt folgendes:
 
 (3) Die Diplom-Prüfung im Fach Pflegewissen-
schaft (I. Fach der Studienrichtung Pflegepädago-
gik) erfolgt studienbegleitend.
 
 Die Prüfungsfächer

- Fachdidaktik Gesundheit/ Pflegewissenschaft
- Fachdidaktik Gesundheit/ Diagnostik – The-

rapie
 werden vereinheitlicht zu einem Prüfungsfach

- Fachdidaktik Berufsfeld Gesundheit.

 Die Prüfungen erfolgen studienbegleitend.
 
 Benotung Diplomprüfung
 
 Pflegewissenschaft: drei Module
 
 Fachdidaktik Berufsfeld Gesundheit:drei Module
 
 Die Diplomnoten errechnen sich aus den Noten al-
ler Module des Fachs.

                                                          
4 Siehe Prüfungs- und Studienordnung des Teilstudiengangs Erzie-
hungswissenschaft und eine andere Sozialwissenschaft.

 Die Gewichtung der Noten ist abhängig vom Anteil
der Studienpunkte der Module an der Gesamtzahl
der Studienpunkte des Fachs.
 
 

 § 19 Diplomarbeit
 
 (1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit, welche
die wissenschaftliche Ausbildung abschließt. Sie soll
zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein für das Be-
rufsfeld Gesundheit und Soziales relevantes Problem
selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bear-
beiten.
 
 (2) Das Thema der Diplomarbeit kann von jeder/ je-
dem in Forschung und Lehre im Studiengang Medi-
zinpädagogik/ Pflegepädagogik tätigen Hochschulleh-
rerin/ Hochschullehrer und anderen in diesem Fach
prüfungsberechtigten Personen ausgegeben und be-
treut werden. Auf Antrag der Kandidatin/ des Kandi-
daten sorgt die/ der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses dafür, dass die Kandidatin/ der Kandidat
rechtzeitig ein Thema für eine Diplomarbeit erhält.
Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt ü-
ber die Vorsitzende/ den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses im Hauptstudium. Der Zeitpunkt der
Ausgabe wird aktenkundig gemacht.
 
 (3) Thema und Aufgabenstellung der Diplomarbeit
müssen so angelegt sein, dass die zur Bearbeitung
vorgegebene Frist eingehalten werden kann. Das
Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten
zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben
werden. Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit
darf sechs Monate nicht überschreiten. Im Einzelfall
kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss
die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens
drei Monate verlängern.
 Der Kandidatin/ dem Kandidaten ist Gelegenheit zu
geben, für das Thema der Diplomarbeit Vorschläge zu
machen. Soll die Diplomarbeit in einer Einrichtung
außerhalb der Hochschule betreut werden, bedarf es
hierzu der Zustimmung der/ des Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses.
 
 (4) Diplomarbeiten können auch als Gruppenarbeiten
zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu
bewertende Beitrag der/ des einzelnen Kandidatin/
Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten,
Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien, die ei-
ne eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich un-
terscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen
nach Abs. 1 erfüllt.
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 § 20 Annahme und Bewertung
 der Diplomarbeit

 
 (1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß beim Prüfungs-
ausschuss Medizinpädagogik/Pflegepädagogik in drei
Exemplaren abzuliefern. Bei der Abgabe hat die Kan-
didatin/der Kandidat schriftlich zu versichern, dass
sie/ er ihre/ seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ih-
ren/seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der
Arbeit – selbständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Der
Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht.
 
 (2) Die Diplomarbeit ist von mindestens zwei Prüfe-
rinnen/ Prüfern zu bewerten. Eine der Prüferinnen/ ei-
ner der Prüfer soll diejenige/ derjenige sein, die/ der
das Thema der Diplomarbeit ausgegeben hat (§ 19
Abs. 2 Satz 1). Die 2. Prüferin/ der 2. Prüfer wird von
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be-
stimmt.
 Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 14 vorzu-
nehmen und schriftlich zu begründen. Bei nicht über-
einstimmender Bewertung durch die beiden Prüferin-
nen/Prüfer wird die Note der Diplomarbeit aus dem a-
rithmetischen Mittel der beiden Noten gebildet, sofern
die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die
Differenz mehr als 2,0, wird vom Prüfungsausschuss
eine 3. Prüferin/ ein 3. Prüfer zur Bewertung der
Diplomarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note
der Diplomarbeit aus dem arithmetischen Mittel der
beiden besseren Noten gebildet. Die Diplomarbeit
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser
bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „aus-
reichend“ oder besser sind. Das Bewertungsverfahren
soll vier Wochen nicht überschreiten.
 
 

 § 21 Klausurarbeiten, sonstige schriftliche
 Arbeiten und mündliche Prüfungen

 
 (1) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt mindestens
zweieinhalb, höchstens vier Stunden.
 Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt im I. Fach
(berufliche Fachrichtung) je Kandidatin/ Kandidat und
Fach mindestens 30, höchstens 45 Minuten. Mündli-
che Prüfungen in den anderen Fächern dauern min-
destens 15, höchstens 30 Minuten.
 
 (2) Für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen
gelten § 12 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 13 Abs. 1, 2, 4
und 5 entsprechend.
 
 

 § 22 Zusatzfächer
 
 (1) Die Prüfungskandidatin/ der Prüfungskandidat
kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fä-
chern einer Prüfung unterziehen.
 
 (2) Das Ergebnis der Prüfungen in Zusatzfächern wird
auf Antrag der Kandidatin/ des Kandidaten in das

Zeugnis aufgenommen. Das Ergebnis der Prüfung in
diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Gesamt-
note nicht mit einbezogen.
 
 

 § 23 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung
 der Noten und Bestehen der Diplomprüfung

 
 (1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen und der Diplomarbeit sowie für die Bildung der
Fachnoten und der Gesamtnote gilt § 14 entsprechend.
 
 (2) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durch-
schnitt der Fachnoten und der Note der Diplomarbeit.
Dabei wird die Gesamtnote aus dem arithmetischen
Mittel der doppelt gewichteten Note der Diplomarbeit
und der Noten der übrigen Fächer entsprechend § 18
Abs. 2 gebildet.
 
 (3) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche
Fachprüfungen und die Diplomarbeit mindestens mit
der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind.
 
 (4) Bei überragenden Leistungen (Gesamtnote 1,0)
kann das Gesamturteil „mit Auszeichnung bestanden“
erteilt werden.
 
 

 § 24 Freiversuch
 
 (1) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen der
Diplomprüfung gelten als nicht unternommen, wenn
sie innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden
(Freiversuch).
 
 (2) Diese Regelung findet nur dann Anwendung,
wenn sämtliche Prüfungsleistungen der Diplomprü-
fung innerhalb der Regelstudienzeit erbracht werden.
 
 (3) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Prüfun-
gen können zur Notenverbesserung innerhalb des
nächsten Prüfungszeitraums einmal wiederholt wer-
den. Bei der Ermittlung der Gesamtnote ist die jeweils
bessere Note zu berücksichtigen.
 
 

 § 25 Wiederholung der Diplomprüfung
 
 (1) Die Fachprüfungen und die Diplomarbeit können
bei „nicht ausreichenden“ Leistungen einmal wieder-
holt werden. Eine Rückgabe des Themas der Diplom-
arbeit ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin/
der Kandidat bei der Anfertigung ihrer/ seiner ersten
Diplomarbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hatte.
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 (2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist
ausgeschlossen.
 
 (3) Im übrigen gelten § 4 Abs. 8 und § 15 Abs. 2
bis 4.
 
 

 § 26 Zeugnis
 
 (1) Hat eine Kandidatin/ ein Kandidat die Diplomprü-
fung bestanden, so erhält sie/ er über die Ergebnisse
ein Zeugnis. Das Zeugnis enthält:
 
- Die gewählte Studienrichtung,
- Thema und Bewertung der Diplomarbeit,
- die Noten der Fachprüfungen,
- die Gesamtnote.

(2) Das Zeugnis ist von der/ dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses und von der Dekanin/ vom De-
kan der Medizinischen Fakultät Charité zu unter-
zeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag an-
zugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht
wurde.

(3) Ist die Diplomprüfung nicht bestanden oder gilt sie
als nicht bestanden, so erteilt die/ der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses der Kandidatin/ dem Kandidaten
hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch dar-
über Auskunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang
und innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen der
Diplomprüfung wiederholt werden können.

(4) Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-
prüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.

(5) Hat die Kandidatin/ der Kandidat die Diplomprü-
fung nicht bestanden, wird ihr/ ihm auf Antrag und
gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine
schriftliche Bescheinigung ausgestellt, welche die er-
brachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie
die zur Diplomprüfung noch fehlenden Prüfungsleis-
tungen enthält und erkennen lässt, dass die Diplom-
prüfung nicht bestanden ist.

§ 27 Diplomurkunde

(1) Die Diplomurkunde wird der Kandidatin/ dem
Kandidaten gleichzeitig mit dem Zeugnis ausgehän-
digt. Darin wird die Verleihung des akademischen
Grades Diplommedizinpädagogin/ Diplommedizinpä-
dagoge bzw. Diplompflegepädagogin/ Diplompflege-
pädagoge beurkundet.

(2) Die Diplomurkunde wird von der Präsidentin/ dem
Präsidenten der Humboldt-Universität zu Berlin und
der/ dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses un-
terzeichnet und mit dem Siegel der Humboldt-
Universität zu Berlin versehen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 28 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung
und der Diplomprüfung

(1) Hat die Kandidatin/ der Kandidat bei einer Prü-
fung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejeni-
gen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die
Kandidatin/ der Kandidat getäuscht hat, entsprechend
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für
nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin/
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin/ der Kandidat die
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Der Kandidatin/ dem Kandidaten ist vor einer Ent-
scheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen
und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen
Prüfungszeugnis ist auch die Diplomurkunde einzu-
ziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung
für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entschei-
dung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer
Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs-
zeugnisses ausgeschlossen.

§ 29 Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der
Kandidatin/ dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in
ihre/seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf
bezogenen Gutachten der Prüferinnen/ Prüfer und in
die Prüfungsprotokolle gewährt.

§ 30 Übergangsbestimmungen

Übergangsregelungen im Zusammenhang mit der
Einführung der Studienstrukturelemente:
Die Überführung der Teilmodularisierung des
Diplomstudiengangs Medizinpädagogik/ Pflegepä-
dagogik in die Lehre erfolgt ab Wintersemester
2001/2002 in beiden Studienformen (Präsenzstudi-
um und Berufsbegleitendes Fernstudium) schritt-
weise:
Immatrikulationsjahrgang 01 in vollem Umfang.
- Immatrikulationsjahrgang 00 (2. Stj. Präs.) und

Immatrikulationsjahrgänge 00 und 99 (2. und 3.
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Stj. Fern.) werden in der überkommenen Lehr-
weise bis zum Abschluss des Grundstudiums
(Vor-Diplomprüfung) geführt.

- Immatrikulationsjahrgänge 99 (3. Stj. Präs.) und
98 (4. Stj. Fern.) erhalten mit beginnendem
Hauptstudium Lehre entsprechend der Teilmo-
dularisierung.

- Immatrikulationsjahrgänge 98 (4. Stj. Präs.) und
97 (5. Stj. Fern.) werden in der überkommenen
Lehrweise bis zum Abschluss des Hauptstudiums
(Diplomprüfung) geführt.

Studierende, welche nach Einführung der Teilmodul-
arisierung die Vor-Diplomprüfung bzw. Diplomprü-
fung noch in tradierter Form abgelegt und ein auf dem
deutschem Notensystem basierendes Zeugnis erhalten
haben, können die Ausstellung eines zusätzlichen
Zertifikats beantragen, welches die Zeugnisnoten ent-
sprechend ECTS-Definition ausweist.

§ 31 Inkrafttreten

Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hum-
boldt-Universität zu Berlin in Kraft.
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Anlage zur Prüfungsordnung

Prüfungsanforderungen
im I. Fach (berufliche Fachrichtung:

Gesundheit/ Diagnostik-Therapie)

1. Diplom-Vorprüfung

Anatomie

Kenntnisse und Einsichten über:

- Allgemeine Anatomie
- Grundlagen der Histologie
- Anatomie der Körperoberfläche
- Kopf, Hals
- Zentralnervensystem
- Sinnesorgane
- Körperstamm, Extremitäten
- Brust - Bauch - Retroperitoneal - und Beckensitus

 
 Medizin- und Pflegepädagogik
 Für modularisierte Studienanteile siehe Kurzbe-
schreibung der Module/ Anlage
 Kenntnisse über:
 
- Gegenstand und Gegenstandsbereiche der Medi-

zin- und Pflegepädagogik; Berufsfeld Gesund-
heit/ Soziales

- berufsethische Aspekte der Lehrtätigkeit im Be-
rufsfeld Gesundheit/ Soziales

- Professionalisierung des Lehrens im Berufsfeld
Gesundheit/ Soziales

- pädagogisches Können, Entwicklung pädagogi-
scher Handlungskompetenz bei Lehrkräften im
Berufsfeld Gesundheit/ Soziales

- spezifische Aspekte der Forschungsfelder in der
Medizin- und Pflegepädagogik

- Interpretation ausgewählter Forschungsprobleme
in der Medizin- und Pflegepädagogik

- Forschungstätigkeit als Prozess/ Forschungsan-
sätze und Forschungsmethoden der Medizin- und
Pflegepädagogik

- Unterrichtsmethoden und Sozialformen des Un-
terrichts

- Ebenen methodischen Handelns
- ausgewählte methodische Handlungsmuster des

Unterrichtens im Berufsfeld Gesundheit/ Soziales

 2. Diplomprüfung
 
 Grundlagen der Inneren Medizin
 
 Kenntnisse und Einsichten über:
 
- pathophysiologische Grundlagen der Ätiologie

und Pathogenese von Krankheiten, ihrer Sym-
ptomatik, diagnostischen Erfassung sowie über
Prävention und Therapie in ausgewählten Fach-
gebieten der Inneren Medizin.

 Fachdidaktik Gesundheit/ Diagnostik-Therapie
 Für modularisierte Studienanteile siehe Kurzbe-
schreibung der Module/ Anlage
 
 Kenntnisse, Einsichten und Könnensbereiche der:
 
- Analyse, Planung, Gestaltung und Auswertung

des Unterrichts in der Ausbildung von Gesund-
heitsfachberufen

 Kenntnisse über:
 
- die Spezifik von Lernzielen und Lerninhalten in

der beruflichen Fachrichtung Gesundheit/ Dia-
gnostik-Therapie

- Kriterien der Strukturierung und integrativen
Vernetzung berufsspezifischer sowie biowissen-
schaftlicher und sozialwissenschaftlicher Lernin-
halte

- handlungsorientierte Gestaltungsformen des be-
ruflichen Unterrichts

- curriculare Ansätze und deren Begründung für
die Ausbildungsgestaltung in den Gesundheits-
fachberufen

- berufsspezifische Sozialisationsprozesse im Ge-
sundheitsfachberuf

- Struktur und Entwicklung pädagogischer Hand-
lungskompetenzen
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 Prüfungsanforderungen im
 I. Fach (berufliche Fachrichtung:
 Gesundheit/ Pflegewissenschaft)

 
 1. Diplom-Vorprüfung
 Für modularisierte Studienanteile siehe Kurzbe-
schreibung der Module/ Anlage
 
 Theorien und Methoden der Pflege
 
 Kenntnisse und Einsichten über:
 
- Pflegemodelle, Pflegeprozess und deren Anwen-

dung in der Praxis
- Pflegequalitätssicherung - Modelle und Standards
- ethische Dilemmata und Problemlösungsprozess

in der Pflegepraxis
- aktuelle Pflegeforschungsergebnisse

 Medizin- und Pflegepädagogik
 
 (siehe Diplom-Vorprüfung I. Fach Gesundheit/ Dia-
gnostik-Therapie)
 
 2. Diplomprüfung:
 
 Methodik der Pflege/ Pflegepraxis
 
 Kenntnisse und Fähigkeiten zu:
 
- Kommunikation
- Pflegeanamnese und Pflegediagnose
- Pflegemaßnahmen
- Beratung
- Erfassung von Pflegephänomenen

 Kenntnisse und Einsichten über:
 
- gemeindenahe Pflege und Übergangspflege
- Arbeit mit Familien und Angehörigen
- Teamarbeit

 Je nach Wahlfach in diesem Bereich Kenntnisse über:
 
- Pflege bei Kindern, Erwachsenen und Betagten
- Pflege im familiären Bereich einschließlich der

Pflege von Gebärenden

 Fachdidaktik Gesundheit/ Pflegewissenschaft
 
 Kenntnisse, Einsichten und Könnensbereiche der:
 
- Analyse, Planung, Gestaltung und Auswertung

des Pflegeunterrichts in Theorie und Praxis unter
Berücksichtigung affiner biowissenschaftlicher
bzw. sozialwissenschaftlicher Fächer

 Kenntnisse über:
 
- die Spezifik von Lernzielen und Lerninhalten der

Pflegeausbildung
- Kriterien der Strukturierung und integrativen

Vernetzung pflegewissenschaftlicher und pflege-
praktischer sowie biowissenschaftlicher bzw. so-
zialwissenschaftlicher Lerninhalte

- handlungsorientierte Gestaltungsformen des Pfle-
geunterrichts

- pflegedidaktische Modellansätze und Bedingun-
gen ihrer Anwendung in curricularen Handlungs-
strukturen

- berufsspezifische Sozialisations- und Bildungs-
prozesse in den Pflegeberufen

 
 Prüfungsanforderungen

 im II. Fach Biowissenschaften
 
 1. Diplom-Vorprüfung
 
 Anatomie
 
 (siehe I. Fach Gesundheit/ Diagnostik-Therapie)
 
 Physiologie
 
 Kenntnisse und Einsichten über die Physiologie:
 
- der Erregung
- des Muskels
- der Sinnesorgane
- des Nervensystems
- des Herz- und Kreislaufsystems
- der Atmung
- des Blutes
- der Ernährung
- der Verdauung
- des Energiewechsels
- des Wärmehaushaltes
- der Niere und des Elektrolythaushaltes
- des endokrinen Systems und der Fortpflanzung
 
 
 2. Diplomprüfung
 
 Grundlagen der Inneren Medizin
 
 (siehe I. Fach Gesundheit/ Diagnostik-Therapie)
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 Prüfungsanforderungen
 im II. Fach Sozialwissenschaften

 
 1. Diplom-Vorprüfung
 
 Psychologie
 
 Kenntnisse und Einsichten über:
 
- psychologische Grundlagen des Erlebens und

Verhaltens des Menschen
- psychische Bedingtheit von Gesundheit und

Krankheit
- Stress-, Konflikt- und Krankheitsbewältigung
- Grundlagen der Kommunikation
- psychologische Probleme in der medizinischen

Betreuung und Pflege

 Soziologie
 
 Kenntnisse und Einsichten über:
 
- Soziodemographie
- Soziologie der Persönlichkeit
- medizinsoziologische Aspekte spezieller Bevöl-

kerungsgruppen
- soziale Faktoren der Konflikt- und Belastungs-

bewältigung
- Interaktion in sozialen Gebilden des Gesundheits-

systems

2. Diplomprüfung
 
 Sozialmedizin und Gesundheitsförderung
 
 Kenntnisse und Einsichten über:
 
- sozialmedizinische Gesundheits- und Krankheits-

konzepte
- Krankheit und soziale Lage
- Gesundheitslage der Weltbevölkerung, prioritäre

Gesundheitsprobleme
- System der gesundheitlichen Versorgung und

Vorsorge in Deutschland und im europäischen
Ausland

- Gesundheitsförderungs- und Präventionskonzepte
- Grundlagen der allgemeinen und speziellen Epi-

demiologie

Prüfungsanforderungen im Studienanteil
Erziehungswissenschaft und

eine andere Sozialwissenschaft

Diplomprüfung

Erziehungswissenschaft (Berufspädagogik/ Er-
wachsenenpädagogik)
Kenntnisse und Einsichten über:

- makrodidaktische Rahmenbedingungen; Ermitt-
lung von Bildungsbedarf und Programmplanung

- die Bedeutung der Erwachsenensozialisation für
Lernprozesse

- Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt, Professi-
onalität und Berufsbiographien

- Theorien lebenslangen Lernens
- Didaktische Modelle
- Hospitation/ Evaluation
- Analyse von Lehr-/ Lernsituationen

Andere Sozialwissenschaft

Siehe Prüfungs- und Studienordnung des Teilstudien-
gangs Erziehungswissenschaft und eine andere Sozi-
alwissenschaft.
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